
Hundekot 
Die Hinterlassenschaften Ihres Hundes gelten als 
Abfall. In Lübeck sind Sie deshalb dazu verpflich­
tet, den Haufen unverzüglich aufzuheben und 
korrekt zu entsorgen. Lassen Sie den Hundekot 
liegen, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar.  
Es wird ein Bußgeld verhängt, das Sie zwischen 
10 und 150 Euro kosten kann. Findet die Unter­
lassung auf einem Kinderspielplatz statt, können 
die Eltern der Kinder Sie aufgrund einer fahrlässi­
gen Gesundheitsgefährdung der Kinder anzeigen. 
Haben Sie selbst keine Tüte oder Ähnliches dabei, 
haben die Entsorgungsbetriebe über 200 Spen­
derboxen mit Hundekotbeuteln im Lübecker 
Stadtgebiet aufgestellt.

Hundeverbot  
An besonders sensiblen Orten in Lübeck ist es 
nicht erlaubt, Hunde mitzubringen:  

•	Kinderspielplätze, Kindergärten und Schulen 
•	Friedhöfe und Kirchen 
•	Liegewiesen 
•	Strände in Travemünde zwischen 1. April  
	und 30. September sowie Badeanstalten und  
	Schwimmbäder 
•	Krankenhäuser 
•	Theater und Kino

Für Assistenz- und Blindenhunde gilt eine 
Ausnahme.

Der beste Freund des Menschen

Ein Leben ohne Hund können sich die meisten 
Hundehalter:innen nur noch schwer vorstellen. 
Das ist auch ganz verständlich, wenn man be­
denkt, dass die lieben Vierbeiner uns immer 
treu zur Seite stehen, gerne mit uns spielen und 
kuscheln, uns in Krisenzeiten trösten und uns 
stets bedingungslose Liebe zeigen. Es ist sogar 
wissenschaftlich bewiesen, dass Hunde Ängste, 
Depressionen und Stressgefühle bei ihren Be­
sitzer:innen senken. Kein Wunder also, dass die 
Tiere zu richtigen Familienmitgliedern geworden 
sind. 
Doch bei all den positiven Eigenschaften, die  
Hunde haben, fordern sie auch einiges von uns 
ab. Die Stadtverwaltung hilft Ihnen, sich über  
die Vierbeiner zu informieren und erklärt Ihnen 
auch einige Grundregeln für die Hundehaltung  
in Lübeck.

Grundregeln für die Haltung  
von Hunden

Hundesteuer 
Wenn Sie einen Hund in Lübeck halten, sind Sie 
verpflichtet diesen bei der Stadtverwaltung anzu­
melden und eine Steuer zu zahlen. Beachten Sie, 
dass diese sogenannte „Hundesteuer“ jährlich 
anfällt. Melden Sie Ihren Hund an, indem Sie den 
Antrag in einem unserer Bürgerservicebüros oder 
online ausfüllen. 
Sie erhalten nach der Anmeldung eine Steuermar­
ke. Befestigen Sie diese fest am Halsband Ihres 
Hundes und stellen Sie sicher, dass Ihr Hund das 
Halsband inklusive Marke immer trägt, sobald er 
Ihre Wohnung verlässt.

Leinenpflicht 
Sie sind verpflichtet, Ihren Hund an folgenden 
Orten in Lübeck an der Leine zu führen: 

•	auf der gesamten Altstadtinsel 
•	in Park-, Grün- und Kleingartenanlagen 
•	in Wäldern, Naturschutzgebieten  
	und einigen Landschaftsschutzgebieten 
•	auf Volksfesten, Versammlungen und Märkten 
•	auf Campingplätzen und in Sportanlagen 
•	in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln 
•	auf Flächen, die der Nutzung aller unterliegen

Informationen und Regeln für 
Hundehalter:innen in Lübeck

Natur erleben
Hansestadt Lübeck 
Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz 
Kronsforder Allee 2–6 | 23560 Lübeck 
Tel. (0451) 122-3969 
unv@luebeck.de | www.luebeck.de/hunde
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Tipp

Auf unserer Homepage finden Sie neben 
einer interaktiven Karte, in der alle Frei­
laufmöglichkeiten für Ihren Hund einge­
tragen sind, außerdem Informationen zu 
folgenden Themen:

•	Kompetenz von Hundehalter:innen 
•	Herkunft und Verhalten von Hunden 
•	Auswirkungen freilaufender Hunde  
	 auf Wildtiere und Natur 
•	Eine Kartenübersicht von Spenderboxen  
	 mit Hundekotbeuteln in Lübeck

Weitere Informationen unter 
www.luebeck.de/hunde
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Hundefreilaufflächen

St. Lorenz Nord: 
Gekennzeichneter Bereich auf der 
Humboldtwiese 

Buntekuh:
Gekennzeichneter Bereich im Wiesental  
zwischen Pinassenteich und Schaluppenweg

St. Gertrud: 
Gekennzeichneter Bereich zwischen  
Schevenbarg und Heinrichstraße 

St. Gertud:
Gekennzeichneter Bereich im Stadtpark  
zwischen See und Adolfplatz 

St. Gertrud: 
Eingezäunter Bereich im Israelsdorfer Forst 
zwischen Waldstraße, Medebekstraße,  
Travemünder Allee und der Medebek

Kücknitz:
Eingezäunter Bereich im Dänischburger Forst 
vom Parkplatz Ecke Katthorst/Am Rugenbarg 
ca. 500 Meter entfernt 

Hundestrände

Priwall:
100 Meter langer, gekennzeichneter Bereich
westlich des Turms der Wasserwacht

Brodtener Ufer:
Gekennzeichneter Bereich ab Segelverein  
Mövenstein bis ca. 470 Meter nördlich  
ACHTUNG: 
Freilauf ist nur ab Segelverein bis Wachturm 
der DLRG möglich, danach gilt Anleinpflicht

Hundefreilaufstrecken

Moisling:
Zwischen Sterntalerweg und Andersenring 
südlich entlang des Kleingartenvereins, 
durch die Moislinger Aue bis zur Trave

Innenstadt:
Entlang der Wallanlagen zwischen  
Puppenbrücke und Wipperbrücke

St. Jürgen:
Entlang der Wakenitz zwischen den Straßen 
An der Falkenwiese und Falkenstraße

St. Gertrud:
Zwischen Hauptstraße des Kleingarten­
vereins „Am Rittbrook“ und Wesloer Brücke, 
nördlich entlang der Bahngleise

St. Gertrud:
Hauptwege der Grünanlage
„Brandenbaumer Feld“ zwischen Kreuzung 
Schlutuper Straße/Edelsteinstraße, Branden­
baumer Landstraße und Krebskuhle

Kücknitz:
Zwischen Westpreußenring und Samland­
straße durch den Schulwald entlang der 
Travemünder Landstraße

Travemünde:
Weg nördlich des Rugwisch-Sportplatzes

über www.luebeck.de/hunde gelangen Sie  
zur interaktiven Karte mit weiteren Details
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